
Alles was Recht  ist

DR. FRIEDRICH 
SCHÖCHL
ist Skipper aus Leiden-
schaft und Gründer  der  
Versicherungsgesell-
schaft  Yacht-Pool.   
kolumne@ocean7.at
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W
ir erhalten zunehmend 
Berichte von Skippern, 
die nicht mehr bereit 

sind, alles blind zu unterschreiben, 
was ihnen an Geschä�sbedingun-
gen mit dem Chartervertrag vorge-
setzt wird. Vielfach verstecken sich 
im Kleingedrucktem Klauseln, die 
dem Skipper „freiwillige“ Haf-
tungsübernahmen abverlangen, die 
bei genauer Betrachtung unvertret-
bar sind. Für welche Schäden am 
Schi� ha�et der Skipper wirklich – 
und in welcher Höhe?

Fast jeder Flottenbetreiber hat 
seine eigenen AGB. Verschär� wird 
die Problematik, wenn der Skipper 
die AGB erst beim Einchecken zur 
Unterschri� erhält – und dann teil-
weise nur in Landessprache. Vor 
Ort hat der Charterkunden prak-
tisch keine Chance über die einzel-
nen Klauseln zu diskutieren. Er 
wird sie akzeptieren und ho�en, 
dass alles gut geht, denn seiner 
Crew zu sagen „diese Ha�ung 
kann ich nicht tragen“ ist in der 
Praxis dem Skipper unmöglich. Da 
ist es ein schwacher Trost, dass vie-
le der „gi�igen Klauseln“ vor Ge-
richt kaum Bestand haben dür�en.

Hier nur zwei Beispiele, die für 
Skipper und Crew „gi�ig“ sind: 
„Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Abschluss einer Kasko-Versiche-
rung durch den Vermieter zu keiner 
Ha�ungsfreistellung des Mieters für 
diejenigen Schäden führt, die von 
der Versicherung nicht übernom-
men werden.“

Das heißt der Charterer ha�et 
für alles, was der ihm unbekannte 
Kaskoversicherer nach den unbe-
kannten Bedingungen nicht be-
zahlt. Und zwar ohne Obergrenze 
– im schlimmsten Fall bis zum 
Schi�swert! Ein namha�er Ver-
charterer schreibt in seinen AGB:  

Giftige Klauseln

„If for whatever reason the yacht is 
returned not in the same condition 
in which it was delivered, XX-Char-
ter reserves the right to charge the 
charterers deposit.“

Diese Klausel gibt es leider o� in 
ähnlicher Form: „Der Mieter ver-
p�ichtet sich, das Boot … im Zu-
stand, in dem es sich bei der Über-
gabe befand,… zurückzugeben.“

Der Skipper, der diesen Vertrag 
unterschreibt, ha�et für alle 
 Abweichungen des Schi�es vom 
Übergabezustand. Ein Blitzein-
schlag mit Zerstörung der Elektro-
nik, ein Schaden aus Materialer-
müdung oder schlechter Wartung 
kann schnell die Kaution kosten. 
Mehr noch: ist die Ha�ung nicht 
ausdrücklich auf die Kaution be-
grenzt, ha�en Skipper und Crew 
eventuell bis zum Schi�swert! 

Auch wenn die weitaus überwie-
gende Zahl der Vercharterer seriös 
und kundenorientiert arbeitet, 
wird die Ha�ungsproblematik  
von vielen Skippern unterschätzt.  
 
WA S  K A N N  D E R  C H A R T E R -

K U N D E   T U N ?

Erste Frage: ist die Selbstbeteili-
gung des Skippers auf die einmali-
ge Kaution begrenzt? Wenn nicht, 
ist die Kaution nicht mehr als eine 
Anzahlung. Der normale Skipper 
geht davon aus, dass seine Ha�ung 
immer auf die Kaution beschränkt 
ist. Ein verhängnisvoller Irrtum.

Gilt also der Kautionseinbehalt 
pro Törn, pro Schadenfall oder haf-
tet der Skipper unter bestimmten 
Umständen sogar bis zum Schi�s-
wert?

Gegen die Risiken des Yacht-
sports schützt nicht nur die richtige 
Versicherung, sondern vor allem 
auch ein fairer Chartervertrag, der 
keine Seite einseitig benachteiligt.

FA I R N E S S  F Ü R  A L L E 

Um alle versteckten Risiken auszu-
schließen, hat YACHT-POOL den 
Charter-Fairtrag entwickelt, 
der in allen Vertragssprachen iden-
tische, faire Bedingungen enthält. 
Zahlreiche Charter�rmen sind 
 dieser Initiative bereits beigetreten.

Unser Engagement hat o�en-
sichtlich auch manche Charter-
verbände angeregt, eigene Verträge 
zu entwickeln. Verbände vertreten 
aber Interessen der Mitglieder – 
und das sind keine Charterskipper.

YACHT-POOL als einer der gro-
ßen Versicherer sowohl zahlreicher 
Vercharterer als auch zigtausender 
Charterer nimmt folgerichtig eine 
neutrale Stellung ein und war und 
ist dazu prädestiniert, wirklich aus-
gewogene Charterbedingungen zu 
entwickeln. Die internationalen, 
allgemeinen Bedingungen des 
YACHT-POOL Charter-Fair-

trages können kostenlos von je-
dem Flottenbetreiber genutzt wer-
den und stehen zum Download auf 
der Homepage von YACHT-POOL 
bereit. 
Informieren Sie sich genauer  

im Rahmen meiner Vorträge  

auf der Boot Tulln, täglich  

um 12.30 Uhr! 

Die letzten Jahre haben einen sehr beunruhigenden Trend aufgezeigt – zu Lasten der Charterkunden.

Fast jeder Flottenbetrei-
ber hat seine eigenen 
AGB, doch zahlreiche 
Charterfirmen akzeptie-
ren bereits den Yacht-
Pool Charter-Fairtrag, 
der vor „giftigen Klau-
seln“ schützt.


